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SATZUNG  

ÜBER DIE BENUTZUNG FÜR INTERNET-/ EDV-ARBEITSPLÄTZE  
IN DER STADTBIBLIOTHEK 

 
vom 29.04.2003 

 
 
Die Stadt Gersthofen erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 und Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796) fol-
gende Satzung: 
 

§ 1 
Angebot 

 
Die Stadtbibliothek Gersthofen ermöglicht ihren Mitgliedern den Zugang zu externen elektro-
nischen Diensten entsprechend dem Bildungs- und Informationsauftrag Öffentlicher Biblio-
theken. 
Minderjährige können nur mit Einwilligung eines Erziehungsberechtigten die Internetdienste 
nutzen. 
 

 
§ 2 

Zugangsberechtigung 
 

Die kostenlose Benutzung der Internet-/ EDV-Arbeitsplätze erfordert den Besitz eines gülti-
gen Benutzerausweises sowie eine Benutzungsberechtigung. Der Benutzerausweis ist bei 
jeder Benutzung unaufgefordert vorzuzeigen. 
 
(1) Auf Antrag ist unter Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Passes eine ge-

bührenpflichtige einmalige Nutzung möglich. 
 
(2) Minderjährige können mit einer schriftlichen Einwilligungserklärung eines Erziehungs-

berechtigten Internetdienste und Multimedia-PCs nutzen. 
 
 

§ 3 
Nutzungsbedingungen 

 
(1) Die Stadtbibliothek setzt die zeitlichen und programmbezogenen Nutzungseinschrän-

kungen fest. Um dem Jugendschutz Rechnung zu tragen, wird eine Filtersoftware ein-
gesetzt. 

 
(2) Der Benutzer ist verpflichtet, die Internet-/ EDV-Arbeitsplätze sorgfältig zu behandeln 

und sie vor Veränderung, Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Es ist nicht 
gestattet, Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen durchzufüh-
ren, technische Störungen selbst zu beheben, Programme von mitgebrachten Daten-
trägern oder aus dem Netz an den Arbeitsplätzen zu installieren sowie eigene Daten-
träger an den Geräten zu nutzen. 

 
(3) Der Benutzer ist verpflichtet, den Zustand des von ihm genutzten Gerätes zu prüfen 

und etwa vorhandene Schäden sofort anzuzeigen. Falls keine Anzeige erfolgt, wird 
vermutet, dass das Gerät in einem einwandfreien Zustand vorgefunden wurde. 
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(4) Der Benutzer verpflichtet sich, die Kosten der Beseitigung von Schäden, die durch sei-
ne Benutzung an den Geräten der Stadtbibliothek entstanden sind, zu übernehmen 
und bei Weitergabe seiner Zugangsberechtigung an Dritte alle dadurch entstehenden 
Schadenskosten zu übernehmen. 

 
(5) Der Benutzer verpflichtet sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugend-

schutzes zu beachten und an den Internet-/ EDV-Arbeitsplätzen gesetzeswidrige In-
formationen weder zu nutzen noch zu verbreiten, keine Dateien und Programme der 
Stadtbibliothek oder Dritter zu manipulieren sowie keine geschützten Daten zu nutzen. 

 
 

§ 4 
Gewährleistung 

 
(1) Die Stadtbibliothek leistet keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit der von ihr bereitge-

stellten Hard- und Software und die Verfügbarkeit der von ihr an diesen Arbeitsplätzen 
zugänglichen Informationen und Medien. 

 
(2) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die einem Benutzer aufgrund von fehlen-

den Inhalten der von ihm benutzten Medien, durch die Nutzung der Arbeitsplätze an 
Daten oder Medienträgern oder durch Datenmissbrauch Dritter aufgrund des unzurei-
chenden Datenschutzes im Internet entstehen. 

 
(3) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Verletzungen des Urheberrechts durch Benutzer der 

Arbeitsplätze oder für Verletzungen von Vertragspflichten zwischen Benutzern und    
Internetdienstleistern. Hierfür ist ausschließlich der jeweilige Benutzer verantwortlich. 

 
 

§ 5 
Ausschluss 

 
Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Ergänzung zur Satzung über die Benutzung 
der Stadtbibliothek oder gegen die Anordnungen des Bibliothekspersonals verstoßen, kön-
nen durch schriftliche Verfügung der Leitung der Stadtbibliothek zeitweilig, bei schweren 
Verstößen auf Dauer, von der Benutzung der Stadtbibliothek ausgeschlossen werden. 
 
 

§ 6  
Benutzungsvereinbarung 

 
Der Benutzer der Internet-/ EDV-Arbeitsplätze erklärt sich mit den genannten Bestimmungen 
einverstanden. Die Bestimmungen werden durch Aushang bekannt gemacht. 

 
 

§ 7  
Inkrafttreten 

 
Die ergänzende Benutzungsregelung tritt mit Wirkung vom 01.05.2003 in Kraft. 
 
 
Gersthofen, 29. April 2003 
STADT GERSTHOFEN 
 
gez. 
Siegfried Deffner 
1. Bürgermeister 


